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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
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 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
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densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
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nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
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Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  
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der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
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 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
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densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 
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mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
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Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
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Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
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Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
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Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
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gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  
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sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
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 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  
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4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-
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Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
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meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
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Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
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  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
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Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
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Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
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 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
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Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
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 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
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nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
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Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
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1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
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  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
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gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
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  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  
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 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  
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Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
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densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
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Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
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der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
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Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
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meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
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 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
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  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
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Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
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sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 
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tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
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Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
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Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
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Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
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Tradition und Charme. 
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der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
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Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
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Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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9. Dezember 2024 
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
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  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
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densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
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nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
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Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
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Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 
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Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
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Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
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vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
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werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
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nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
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ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
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Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
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 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
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gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-
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 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
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Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
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Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
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Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
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Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
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24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
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her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
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zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
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Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
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planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
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und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
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 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
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  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
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4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  
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Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
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 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
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  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  
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Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
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4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
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  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
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Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
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24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
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fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
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Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 
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Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  
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deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
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wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  
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densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
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 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  
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der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
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Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
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 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
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 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
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tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
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Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
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trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
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Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
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nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
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Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
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Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
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kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
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Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
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An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  
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wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
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gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
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«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
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genutzt.  
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nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
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Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
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Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
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«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
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B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
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24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
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vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
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gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
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Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
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der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
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«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
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schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
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wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
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2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  
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 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
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densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  
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wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
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tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 
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Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
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Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
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Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
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 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
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1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
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Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
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 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  
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tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
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Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
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her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
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zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
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von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
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cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 
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Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
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vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
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  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 
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Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
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Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
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Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
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Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
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Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 
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der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
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10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
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tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
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das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
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061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 
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Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
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20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
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B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
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planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
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ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
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Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
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gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
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wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
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Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
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Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
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Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
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24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
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  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
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Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
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Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
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fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
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Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
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stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
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Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
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tung gerne zur Verfügung.  
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Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
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24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
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von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
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Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 
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Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
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10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
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tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
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gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
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Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
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Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
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Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
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1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
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Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
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 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 
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wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  
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Gemeinderat folgende Kommissionen:  
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Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
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Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
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25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
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Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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2025. 
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Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
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Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
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Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
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Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
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gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
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September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
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satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
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 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
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  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 
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Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
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Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
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der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
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zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
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satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
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gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
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Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
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061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
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Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
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Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
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Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 
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Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
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tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
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Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
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Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
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Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
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zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
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stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
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2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
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1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
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Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
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her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
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An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
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Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
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fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
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Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
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Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
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planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
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Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
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Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
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Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
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ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  
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 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
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Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
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Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
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 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  
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2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  
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sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
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 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
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tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
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von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
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 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
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wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
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tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
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das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 
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wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
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her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
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cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 
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Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
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Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
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Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
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 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
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 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
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  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 
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 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
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Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
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werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
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Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
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nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
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ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
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An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
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Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
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Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
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Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
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der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
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für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
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4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
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Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
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Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
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nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
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ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
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rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
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Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
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10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
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Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
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Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
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werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
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  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  
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 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
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für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
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trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
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 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
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  28. September 2025 statt.  
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wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
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densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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tung gerne zur Verfügung.  
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Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
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24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
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cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 
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Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
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 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
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wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
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densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
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tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
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gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
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  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
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 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  
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Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
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4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  



B Ü S S E R A C H E R  

D O R FB L A TT  
 Ausgabe 12/2024 

 

 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
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tung gerne zur Verfügung.  
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24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
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cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 
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gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
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gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
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 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
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1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 
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Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
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Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
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Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
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Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
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densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
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gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
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meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
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1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
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cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 
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Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
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sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
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wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
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gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
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25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
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gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
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nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
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nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
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Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
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trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
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  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
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 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
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wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
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Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
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4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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2025 abzustimmen.  
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Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
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1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
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  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  
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Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 



 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

Kommunale Erneuerungswahlen 2025 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Büsserach, ge-
stützt auf § 30 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 i.V.m § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. 
September 1996, (BGS 113.111), beschliesst:  
 
1. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für den Gemeinderat am 18. Mai 2025 statt.  
 1.1  Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen  
  sind bis am Montag, 31. März 2025, 17.00 Uhr  
  bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.  
 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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 Einwohnergemeinde Büsserach     
 Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach Telefon 061 789 90 30 
 verwaltung@buesserach.ch 
 

 

Gemeindeversammlungen vom  
9. Dezember 2024 
 

42 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner 
fanden sich am 9. Dezember 2024 im Konzertsaal Büs-
serach ein, um über die Traktanden und das Budget 
2025 abzustimmen.  
 

Einwohnergemeindeversammlung  
Die Versammlung stimmte beiden Investitionskrediten 
für die Ausbauten der Altersheime Zentrum Passwang 
und Alterszentrum Breitenbach zu. Auch wurde das Pla-
nungsmehrwertausgleichsreglement genehmigt, wel-
ches einen zwingenden Bestandteil für die laufende 
Ortsplanrevision darstellt. Die jährlichen Beitragszahlun-
gen an künstliche Besamungen von Kühen und Rinder 
werden ab 2025 aufgehoben. Zudem stimmten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Strassenüber-
nahme und Ausbaus des Gehrenweges und dem Ver-
trag der Verwaltungsgemeinschaft Büsserach-Fehren zu. 
Die Gemeindeversammlung in Fehren genehmigte den 
Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls. 
Die Zusammenarbeit startet offiziell per 1. Januar 2026. 
Das kommende Jahr wird für die Vorbereitungsarbeiten 
genutzt.  
 

Der Gemeinderat präsentierte das Budget 2025 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 369'971.26.– und ge-
planten Nettoinvestitionen von Fr. 2'862’000.–. Das 
Budget 2025 wurde einstimmig genehmigt. 
Bis auf die Feuerwehrersatzabgabe konnten alle Steuern 
und Gebühren wie bisher belassen werden. Gemäss 
neuem Gebäudeversicherungsgesetz sind alle Solothur-
ner Gemeinden verpflichtet die Ersatzabgaben von bis-
her mind. Fr. 20.– bis max. Fr. 400.– auf neu Fr. 40.– bis 
max. Fr. 800.– anzuheben.  
 

Bürgergemeindeversammlung 
An der Bürgergemeindeversammlung haben 16 Bürge-
rinnen und Bürger teilgenommen. Dem Budget der Bür-
gergemeinde wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 25.– die Genehmigung erteilt.  
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung gerne zur Verfügung.  
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung Büsserach ist vom 24. Dezem-
ber 2024 bis am 3. Januar 2025 wie folgt erreichbar:  
Schalter offen am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 von 10.00 – 11.30 Uhr  
Nachmittags bleibt der Schalter geschlossen.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch erreichbar am:  
24. / 30. + 31. Dezember 2024 sowie am 3. Januar 2025 
von 08:00 – 11:30 Uhr / 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Zur Anmeldung von Todesfällen (ausserhalb der Tele-
fonzeiten) erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
077 404 37 13. 
 

Die Gemeindebehörde wünscht der ganzen Büssera-
cher Bevölkerung frohe und besinnliche Festtage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 

Ablehnung jeglicher Haftung in Aus-
übung des Winterdienstes 
 

Die Gemeinde lehnt für Schäden infolge Aus-
übung des Winterdienstes an Fahrzeugen, welche auf 
der Strasse und nahe Kreuzungen parkiert sind, jegliche 
Haftung ab. 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume am  
10. Januar 2025 
 

Wie in den letzten Jahren wird eine separate 
Sammlung für die Weihnachtsbäume aus den Haushal-
tungen durchgeführt. Die Bäume müssen vollständig 
vom Schmuck befreit sein und dürfen die maximale 
Länge von 2.5 Meter nicht übersteigen. Längere Bäume 
sind auf dieses Mass zu kürzen. Die KELSAG nimmt die 
gesammelten Weihnachtsbäume gratis entgegen.  
 

Die Bäume müssen am Freitag, 10. Januar 2025 ab 07.00 
Uhr an der Strasse bereitgestellt werden.  
Je nach Nachfrage können an diesem Tag nicht alle 
Bäume eingesammelt werden. In diesem Fall wird die 
Sammlung an den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. 
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 1.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch  
  2. April 2025 bis Freitag, 4. April 2025 bei der  
  Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt  
  (§ 47 GpR i.V.m. § 19 VpR). 
 1.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis  

 spätestens Montag, 14. April 2025, 12.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen.  

 
2. In der Gemeinde Büsserach findet die Erneuerungswahl 

für den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsi-
dentin am 29. Juni 2025 statt.  

 2.1  Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeindeprä-
sidenten oder der Gemeindepräsidentin sind bis 
Montag, 26. Mai 2025, 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen.  

 2.2 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Freitag, 30. Mai 2025, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen.  

 2.3 Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am  
  28. September 2025 statt.  
 
3. In der Gemeinde Büsserach finden die Erneuerungs-

wahlen für die Rechnungsprüfungskommission am 
 28. September 2025 statt.  
 3.1  Wahlvorschläge für die Wahl der Rechnungsprü-

fungskommission sind bis Montag, 11. August 
2025, 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen.  

 3.2 Die Wahlvorschläge werden von Mittwoch, 13. 
August 2025 bis Freitag, 15. August 2025, bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt.  

 3.3 Das Wahlpropagandamaterial ist bis spätestens 
Montag, 25. August 2025, 12.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. 

 
4. In der Gemeinde Büsserach findet die Wahl des Frie-

densrichters oder der Friedensrichterin sowie des Vize-
gemeindepräsidenten oder der Vizegemeindepräsiden-
tin in der Kompetenz des Gemeinderates am 22. Sep-
tember 2025 statt. Interessierte Stimmberechtigte für 
das Friedensrichteramt können sich bei der Gemeinde-
verwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, Tel. 
061 789 90 32 melden. Anmeldeschluss: 1. September 
2025. 

 
5. In der Gemeinde Büsserach finden die Kommissions-

wahlen in der Kompetenz des Gemeinderates am  

 22. September 2025 statt. An diesem Datum wählt der 
Gemeinderat folgende Kommissionen:  
Baukommission, Planungskommission, Feuerwehrkom-
mission, Forst- und Allmendkommission, Umwelt- und 
Bachkommission, Wahlbüro, Energiekommission, Al-
terskommission 
 

Interessierte Stimmberechtigte können sich bei der Ge-
meindeverwaltung, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach, 
Tel. 061 789 90 32 melden.  
Anmeldeschluss ist der 1. September 2025 
 
Ständeli der Brass Band auf dem Dorfplatz 
 

Die Brass Band Konkordia Büsserach lädt am 
Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 19.00 Uhr zu einem 
musikalischen Ständeli auf dem Dorfplatz ein. Das 
Chalet Winterzauber öffnet für diesen Anlass seine 
Türen und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit 
Tradition und Charme. 
Die Brass Band Konkordia freut sich auf Ihren Besuch! 
 
Unterhaltungskonzert „Celtic Winds - Klänge 
der britischen Inseln“ der Musikgesellschaft 
Harmonie im Konzertsaal Büsserach 
 

Die Konzerte finden statt am: Samstag, 11. Januar 2025, 
Freitag und Samstag, 17. & 18. Januar 2025 
Beginn jeweils um 20.00 Uhr / www.mghb.ch 
 
Weitere Veranstaltungen 
 

20.12.2024 Jugendraum offen  
25.12.2024 Umrahmung Weihnachtsgottesdienst  
  Brass Band Konkordia  
 
Offene Turnhalle der Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein auch in Büsserach!  
 
«Offene Turnhalle» bietet in den Wintermonaten eine 
kostenlose und flexible Möglichkeit, die Turnhallen der 
Mitgliedsgemeinden des Vereins Sport- und Freizeitre-
gion für sportliche Aktivitäten zu nutzen. Ein nieder-
schwelliges Angebot für Jung und Alt, ohne Anmelde-
pflicht – einfach kommen und mitmachen! 
 

 
Alle Informationen unter buesserach.ch oder sportundfreizeitregion.ch  
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